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II.
Finanzgeplante Betriebe der Ministerien für Verkehrs-, 

Post- und Fernmeldewesen
Registrierpflichtiges Personal

§ 4
Verkehrswesen

(1) Die dem Ministerium für Verkehrswesen nach
geordneten Betriebe haben das technische Personal im 
Plan 57 aufzuteilen in

a) technisches Personal, das nach M-Gruppen ent
lohnt wird (lfd. Nr. 3,1 des Planes 57),

b) übriges technisches Personal (lfd. Nr. 3,2 des 
Planes 57).

(2) Die unter laufender Nr. 3,1 des Planes 57 gemäß
Abs. 1 Buchst a genannten Beschäftigtengruppen sind 
nicht registrierpflichtig und auch nicht stellenplan
gebunden. ,

Registrierpflichtiges Personal ist demnach:
a) übriges technisches Personal (lfd. Nr. 3,2),
b) Wirtschaftler und Verwaltungspersonal

(lfd. Nr. 4),
c) Hilfspersonal (lfd. Nr. 5),
d) Betriebsschutz (lfd. Nr. 6),
e) Betreuungspersonal (lfd. Nr. 7).
(3) Für die Eingruppierung der unter Abs. 2 genann

ten Beschäftigten sind die Beschäftigtenartenverzeich- 
nisse verbindlich.

§ 5
Post- und Fernmeldewesen

Registrierpflichtiges Personal bei den dem Ministe
rium für Post- und Fernmelde wesen nachgeordneten 
Betrieben sind:

a) Wirtschaftler und Verwaltungspersonal,
b) Hilfspersonal,
c) Betriebsschutz,
d) Betreuungspersonal.
Für die dem Ministerium für Post- und Fernmelde

wesen nachgeordneten Betriebe ist im Plan 57 kein 
technisches Personal nachzuweisen.

V erwaltungsausgaben
§ 6

Verkehrswesen
Für die dem Ministerium für Verkehrswesen nach

geordneten Betriebe sind folgende Kostenarten Verwal
tungsausgaben:

a) Büro- und Zeichenmaterial Kto.-Nr. 4142
b) Miet- und Pachtkosten » » 460
c) Nachrichtenbeförderungskosten *» n 462
d) Reisekosten und Auslösungen m n 464
e) Werbekosten »» »» 465
f) Rechts- und Beratungskosten i> i» 466
g) Personalnebenkosten » M 4694
h) Zeitungen und Zeitschriften 

§ 7
Post- und Fernmeldewesen

n » 4696

Für die dem Ministerium für Post- und Fernmelde
wesen nachgeordneten Betriebe sind folgende Kosten
arten Verwaltungsausgaben:

a) Verpackungsmaterial Kto.-Nr. 4141
b) Büro- und Zeichenmaterial „ „ 4142

c) andere Hilfs- und Betriebsstoffe
d) Reisekosten
e) Werbekosten
f) Rechts- und Beratungskosten
g) sonstige Kosten

Kto.-Nr. 4149
n „ 464
» „ 465
» „ 466
» „ 469

III.
örtliche volkseigene Wirtschaft mit VEB-Plan 

mit Ausnahme der örtlichen Bauindustrie
§ 8

Registrierpflichtiges Personal
(1) Das technische Personal bei der örtlichen volks

eigenen Wirtschaft ist für den Plan 57 aufzuteilen in
a) Obermeister, Meister, Lehrmeister (alle Inhaber 

von M-Gruppen sowie Inhaber von T-Gruppen, 
die Meistertätigkeit ausüben) (lfd. Nr. 3,1 des 
Planes 57).
Der im Vordruck aufgenommene Begriff „TKO- 
Hilfskräfte“ ist zu streichen, da laut Beschäftig- 
tenkatalog diese Kräfte als Produktionshilfs
arbeiter gelten;

b) übriges technisches Personal (lfd. Nr. 3,2 des 
Planes 57).

(2) Die in laufender Nummer 3,1 des Planes 57 gemäß 
Abs. 1 Buchst, a genannten Beschäftigtengruppen sind 
nicht registrierpflichtig und auch nicht stellenplan
gebunden.

Registrierpflichtiges Personal ist demnach:
a) übriges technisches Personal (lfd. Nr. 3,2),
b) Wirtschaftler und Verwaltungspersonal

(lfd. Nr. 4),
c) Hilfspersonal (lfd. Nr. 5),
d) Betriebsschutz (lfd. Nr. 6),
e) Betreuungspersonal (lfd. Nr. 7).

§ 9
V erwaltungsausgaben

Registrierpflichtige Verwaltungsausgaben sind bei 
der örtlichen volkseigenen Wirtschaft folgende Kosten
arten:

a) örtliche volkseigene Wirtschaft mit a l t e m  Rech
nungswesen:
die gesamte Gruppe 46 des Einheitskontenrahmens;

b) örtliche volkseigene Wirtschaft mit n e u e m  Rech
nungswesen:
1. Mieten und Pachten Kto.-Nr. 301
2. Büro- und Zeichenmaterial „
3. Leistungen für Beförderung von

Nachrichten (Porti, Telefon, Tele
gramme, Fernschreiben) aus „

4. Werbe- und Vertreterkosten „
5. Zeitungen, Zeitschriften, Broschü

ren und Bücher „
6. Rechts- und Beratungskosten „
7. Kosten für Bewachung durch

Fremde „
8. Prüfungsgebühren und Gebühren

nicht staatlichen Charakters „
9. Personalnebenkosten „

10. Reisekosten und Auslösungen „
11. Andere sonstige Ausgaben „

„ 3225

„ 330 
„ 390

„ 391
„ 392

„ 393

„ 394
„ 395
„ 396
„ 398


